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Richtlinien zum Umgang mit Kindern und Jugendlichen 
 

Die nachstehenden Richtlinien gelten für alle Leiterinnen und Leiter des Wasserfahrvereins Zürich im Um-
gang mit Kindern und Jugendlichen (im Folgenden Teilnehmende genannt). 

 

1. Umkleiden und Duschen 

Solange sich die Teilnehmenden in Duschen oder 
Garderoben befinden, haben Leiterpersonen dort 
nichts zu suchen. Dies gilt auch für alle anderen 
Erwachsenen. Falls sich ein Erwachsener zur sel-
ben Zeit dort umziehen möchte, sind die Leiter-
personen verpflichtet einzuschreiten. 

 

 

2. Körperliche Kontakte 

Körperliche Kontakte zu den Teilnehmenden sind 
erlaubt, solange sie das pädagogisch sinnvolle und 
auch rechtliche Maß nicht überschreiten. Erlaubte 
körperliche Kontakte sind zu unterlassen, falls 
diese von einem/einer Teilnehmenden nicht er-
wünscht sind. 

 

 

3. Übernachtungen 

Bei Übernachtungen (z.B. in Lagern, an Wett-
kämpfen usw.) gelten folgende Regeln: 

• Die Leiterpersonen schlafen getrennt von den 
Teilnehmenden. 

• Die Leiterpersonen sorgen dafür, dass die Teil-
nehmenden geschlechtergetrennt schlafen. 

 

 

4. Transparenz 

• Falls Leiterpersonen eine oder mehrere dieser 
Regeln aus guten Gründen nicht befolgen wol-
len, sprechen sie dies im Voraus mit dem Chef 
Jugend ab. 

• Besteht der Verdacht auf eine Verletzung der 
obigen Regeln, ist der Chef Jugend zu benach-
richtigen. Falls dieser selbst betroffen ist, kann 
auch direkt der Vereinspräsident benachrichtigt 
werden. Bei Unklarheiten oder Unsicherheiten, 
was zu tun ist, können sich die Leiterpersonen 
vor der Benachrichtigung an die Jugendleiter-
Beratung der Stiftung Pro Juventute wenden. 
Dabei handelt es sich um ein Beratungs- und 
Notfalltelefon für alle Verantwortungsträger in 
Sport- und Jugendorganisationen. Es steht das 
ganze Jahr rund um die Uhr kostenlos zur Ver-
fügung und ist vertraulich. 

Kontakt Jugendleiter-Beratung: 
– Telefon: 058 618 80 80 
– jugendleiter@projuventute.ch 

 

 

5. Schlussbestimmung 

Diese Richtlinien wurden an der Vorstandssitzung 
vom 28. September 2016 genehmigt und in Kraft 
gesetzt. 

 

 
David Etzensperger (Vereinspräsident) 

 

 

 

 

 

Aktuelle WVZ-Adressen 
Stand: 22.02.2019 

 

• Vereinspräsident 
Daniel Grogg 
Schönbüelstraße 35  
8626 Ottikon 
Mobile 078 885 73 23 
daniel.grogg@paddeln.ch 

 

• Chef Jugend 
Leo Brändli 
Rindermarkt 16 
8001 Zürich 
Mobile 076 522 81 99 
jugend@paddeln.ch 

 


